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Gemeinde Rövershagen Begründung
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1. Planungsanlass und Geltungsbereich

Nach § 1 (3) BauGB haben die Gemeinden Bebauungspläne aufzustellen, sobald und
soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.

Die Gemeinde beabsichtigt, auf Grund der anhaltenden Nachfrage nach Wohnbauland eine
kleine Fläche als Wohnbauland für zwei Bauplätze auszuweisen. Der Plangeltungsbereich
befindet sich innerhalb der rechtskräftigen Bebauungspläne Nr. 1.3 Wohngebiet
„Elsterstrat" und 1.2/4 Wohn-, Misch- und Sondergebiet „Swager sin Grund", die überplant
werden sollen.

Die Gemeindevertretung hat am 30.01.2023 beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 15
aufzustellen Das Planänderungsgebiet hat eine Größe von ca. 0,25 ha. Es umfasst im
Plangeltungsbereich des B -Plans Nr. 1.3 das Flurstück 163/58 und einen Teil des
Flurstücks 163/59 (Flur 1, Gemarkung Rövershagen) und im Plangeltungsbereich des B-
Plans Nr.1.2/4 das Flurstück 164/32 sowie eine Teilfläche des Flurstücks 164/12 (Flur 1,
Gemarkung Rövershagen).

Auf den zu überplanenden Flächen sind in den rechtskräftigen Bebauungsplänen jeweils
eine öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz festgesetzt. Eine
Spielplatznutzung gibt es bereits seit längerer Zeit nicht mehr. Im Bereich des
Bebauungsplans Nr. 1.2/4 Swager sin Grund verlaufen gemeindeeigene Anlagen zur
Oberflächenentwässerung, die in das Gewässer P. Ordnung 18/3 entwässern.

Die Festsetzungen in den rechtskräftigen Bebauungsplänen 1.3 und 1.2/4 werden im
Plangeltungsbereich des aufzustellenden Bebauungsplans Nr. 15 aufgehoben.

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 15 wird begrenzt durch:
- im Norden und Osten: Wohnbebauung im Schwalbenring
- im Süden; Wohnbebauung am Dahlienweg
- im Westen: Taubenbergweg

2. Verfahren

2.1. Planungsrechtliche Grundlagen

- Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2023 (BGBI. 2023 I Ni. 184)

Verordnungen zum BauGB:

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
21. November 2017 (BGBI. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 03. Juli 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 176)

• Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990, zuletzt geändert
durch Art. 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802)

- Landesbauordnung Mecklenburg -Vorpommern (LBau0 M -V) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 zuletzt geändert durch Gesetz vom
19. November 2019 (GVOBI. M -V S. 682)

- wirksamer Flächennutzungsplan der Gemeinde Rövershagen

Laut § 13a BauGB können Bebauungspläne der Innenentwicklung im beschleunigten
Verfahren aufgestellt werden, wenn es sich um eine Maßnahme innerhalb der
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Siedlungsstruktur handelt und die im Bebauungsplan festgesetzte zulässige Grundfläche
20.000 m2 nicht übersteigt.

Bei der beabsichtigten Planung handelt es sich um eine Maßnahme innerhalb der
Siedlungsstruktur. Der Plangeltungsbereich liegt innerhalb der rechtskräftigen
Bebauungspläne Nr. 1.3 und 1.2/4 der Gemeinde Rövershagen. In Nachbarschaft zum
Plangeltungsbereich des aufzustellenden Bebauungsplans Nr. 15 sind Reine und
Allgemeine Wohngebiete festgesetzt, die Bebauung ist umgesetzt. Innerhalb des
Plangeltungsbereichs des aufzustellenden Bebauungsplans Nr. 15 sind Grünflächen mit
der Zweckbestimmung Spielplatz festgesetzt.
Der Plangeltungsbereich umfasst eine Fläche von insgesamt ca. 2.300 m2. Es werden
1.165 m2 als Baugebietsfläche für ein Reines Wohngebiet gemäß § 3 BauNVO festgesetzt.
Bei einer maximal zulässigen Grundflächenzahl von 0,3 und unter Berücksichtigung einer
nach § 19 Abs.4 Satz 1 BauNVO zulässigen Überschreitung von bis zu 50% ist eine
Grundfläche von maximal 524 m2 möglich. Damit liegt die zulässige Grundfläche innerhalb
des Plangeltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 15 erheblich unter dem nach
§ 13a Abs.1 Nr.1 BauGB zulässigen Wert von 20.000 m2.

Nach § 13a Abs.1 Satz 4 BauGB ist das beschleunigte Verfahren ausgeschlossen, wenn
die beabsichtigte Zulässigkeit von Vorhaben einer Pflicht zur Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
oder nach Landesrecht unterliegt.

Geplant ist die Festsetzung eines Reinen Wohngebiets nach § 3 BauNVO. Die nach
§ 3 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Läden und nicht störende
Handwerksbetriebe, die zur Deckung des täglichen Bedarfs für die Bewohner dienen, sowie
kleine Betriebe des Beherbergungsgewerbes werden per textlicher Festsetzung
ausgeschlossen. Die zulässigen Vorhaben im Plangebiet, einschließlich der
ausnahmsweise zulässigen sonstigen Anlagen für soziale Zwecke sowie den Bedürfnissen
der Bewohner des Gebiets dienende Anlagen für kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und
sportliche Zwecke, unterliegen keiner Pflicht zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung.

Nach § 13a Abs.1 Satz 5 BauGB ist das beschleunigte Verfahren ausgeschlossen, wenn
Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB
genannten Schutzgüter (Natura 2000 -Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes)
bestehen. Das nächstgelegenen Natura 2000 -Gebiet ist das Gebiet Wälder und Moore der
Rostocker Heide, das in westlicher und nördlicher Richtung in einer Entfernung von ca.
2 km beginnt. Eine Beeinträchtigung kann auf Grund der Entfernung und der geringen
Fläche des Plangebiets in unmittelbarerer Nähe zu vorhandener Wohnbebauung
ausgeschlossen werden.

Das beschleunigte Verfahren ist auch ausgeschlossen, wenn bei der Planung Pflichten zur
Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1
des Bundes-lmmissionsschutzgesetzes zu beachten sind. Im Zusammenhang mit dem
Planungsziel der Festsetzung eines Reinen Wohngebiets sind die zuvor genannten
Pflichten nicht zu berücksichtigen, weil die nach § 3 BauNVO zulässigen baulichen Anlagen
keine Störfälle verursachen können, die ein Abstandsgebot zu schutzwürdigen Nutzungen
begründen.

Wie in den vorangegangenen Ausführungen dargestellt, sind die Voraussetzungen nach
§ 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) gegeben und die Aufstellung des
Bebauungsplans Nr. 15 kann im beschleunigten Verfahren durchgeführt werden. Damit
kann gemäß § 13 BauGB von der Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB, vom Umweltbericht
gemäß § 2a BauGB und von der zusammenfassenden Erklärung zu den Umweltbelangen
abgesehen werden. Die Belange von Natur, Landschaft und Umwelt sind trotzdem
sachgerecht darzustellen und zu prüfen.
Gemäß § 13a Abs.2 Nr.4 BauGB gelten für Bebauungspläne, in denen die zulässige
Grundfläche weniger als 20 000 m2 beträgt, die Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des
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Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § la Abs.3 Satz 6 BauGB vor der
planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig.

Mit dem aktuellen Planverfahren beabsichtigt die Gemeinde, öffentliche Grünflächen mit
der Zweckbestimmung Spielplatz, die in rechtskräftigen Bebauungsplänen festgesetzt sind,
zu überplanen. Der zu erwartende Eingriff kann nicht als vor der planerischen Entscheidung
erfolgt oder zulässig angesehen werden. Eine Eingriffs -Ausgleichsbilanzierung ist
erforderlich.

2.2. Übergeordnete Planungen

Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung und Landesplanung anzupassen, es sind
die Vorgaben des Landesraumentwicklungsprogramms (LEP) und des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg (RREP MM) zu beachten.
Nach Programmsatz Z 3.3.3 (1) LEP ist Rövershagen als Umlandgemeinde des
Oberzentrums Rostock dem Stadt -Umland -Raum Rostock zugeordnet und unterliegt einem
besonderen Kooperations- und Abstimmungsgebot auf Grundlage eines Stadt-Umland-
Konzeptes1 (Z 3.3.3 (2) LEP).

Grundlage für die interkommunalen Abstimmungen bildet das Stadt -Umland -Konzept für
den jeweiligen Stadt -Umland -Raum, hier die Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Die
Stadt -Umland -Konzepte sind zumindest in folgenden Handlungsfeldern zu überprüfen und
bei Bedarf weiter zu entwickeln (Z 3.3.3 (3) LEP):

- Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung
- Infrastrukturentwicklung
- Freiraumentwicklung

Die Gesamtkarte des Landesraumentwicklungsprogramms weist die Gemeinde
Rövershagen als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft entsprechend LEP-/RREP-
Programmsatz 4.5 (3) aus. Die RREP-Grundkarte stellt auf dem Gemeindegebiet ein
Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft entsprechend Programmsatz G 3.1.4 (1) dar. Darüber
hinaus geht aus der Darstellung in der Grundkarte des RREP hervor, dass Rövershagen
auf der Siedlungsachse zwischen Rostock und Ribnitz-Damgarten liegt. Entsprechend dem
RREP-Grundsatz 4.1 (4) soll die Siedlungsentwicklung im Verlauf der Siedlungsachsen auf
die bestehenden Schienenstrecken und Hauptverkehrsstraßen ausgerichtet werden.

Im Sinne der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung soll die
Neuausweisung von Siedlungs- und Verkehrsflächen landesweit reduziert werden (LEP M-
V, Programmsatz 4.1 (1)). Gemäß LEP-Programmsatz Z 4.1 (5) müssen künftige
Planungsstrategien konsequent auf Innenentwicklungspotenziale ausgerichtet werden.
Dementsprechend sind bestehende bzw. nicht mehr vorhandene Reserven in der
Bauleitplanung nachzuweisen. Bei Fehlen entsprechender Potenziale hat die Ausweisung
neuer Siedlungsflächen in Anbindung an die Ortslagen zu erfolgen.

Die Planung zielt auf eine geringfügige Arrondierung der bereits gewachsenen
Siedlungsfläche. Auswirkungen auf Nachbargemeinden sind durch die Planaufstellung
nicht zu erwarten.

1 SUR -Entwicklungsrahmen, Arbeitskreis „Stadt -Umland -Raum -Rostock", November 2011, mit Erster
Fortschreibung vom Juni 2018— Kapitel Wohnentwicklung (Leitlinien)
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Flächennutzungsplan
Bebauungspläne sind nach § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu
entwickeln. Im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Rövershagen ist im
Planänderungsbereich die Wohnbaufläche W1 dargestellt. Der Bebauungsplan ist gemäß
§ 8 Abs.2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.

.Ibbihhtng I:
Ausschnin ams dent wirksamen NachennutungvIan der lienteinde leivershagen sail gekennzeichneter tage des
Plangehiets

2.3. Verfahrensablauf

Nr. Aktivitäten: Zeitraum:

1 Beschluss der Gemeindevertretung zur Aufstellung des
Bebauungsplans

30.01.2023

2 Arbeit am Entwurf 01-05/2023

3 Behandlung des Entwurfs- und Auslegungsbeschlusses in
der Gemeindevertretung

05.06.2023

4 Bekanntmachung der Auslegung 15.06.-30.06.23

5 Öffentliche Auslegung nach § 3 Abs.2 BauGB 03.07.-04.08.23

6 förmliche Beteiligung der Behörden und TöB's nach § 4 Abs.2
BauGB

06-07/23

7 Behandlung in Bauausschuss 18.03.2024

8 Behandlung des Abwägungs- und Satzungsbeschlusses in
der Gemeindevertretung

08.04.2024

9 Ausfertigung der Satzungen

10 Inkraftsetzung durch Bekanntmachung
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3. Städtebauliche Ausgangssituation

Das Plangebiet liegt innerhalb des rechtskräftigen Bebauungsplans Ni. 1.3 südlich
angrenzend an das Wohngebiet WA 10 und westlich angrenzend an das Wohngebiet WA 8
sowie innerhalb des rechtskräftigen Bebauungsplans Ni 1.2/4, nördlich der Wohngebiete
WR 15 und WA 16.

Im zu überplanenden Bereich sind in den rechtskräftigen Bebauungsplänen Nr. 1.3 und
1.2/4 jeweils eine öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz sowie
Pflanzgebote festgesetzt.

Der Planbereich stellt sich überwiegend als gemähte Wiese dar, die von zwei unbefestigten
Fußwegen durchquert wird. Auf der Wiese befinden sich zwei nach § 18 BNatSchAG M -V
geschützte Bäume - eine große Silber -Weide und ein kleinerer Eschen -Ahorn. Einen
Spielplatz gibt es im Bestand nicht,

Im südwestlichen Bereich des Plangeltungsbereichs verläuft ein in diesem Bereich
verrohrtes, von Süden kommendes Gewässer II Ordnung (18/3 Stadt), das westlich des
Taubenbergweges in einen offenen Graben mündet. Beidseitig ist ein 7 m breiter
Gewässerunterhaltungsstreifen von jeglicher Bebauung und Versiegelung, die nicht
wasserwirtschaftlich begründet werden kann, freizuhalten. Das Gleiche gilt für
starkwuchsige Gehölze. Der Gewässerunterhaltungsstreifen dient der Bewirtschaftung des
Gewässers, z.B. bei notwendigen Reparaturen an der Verrohrung, als Trasse und
Arbeitsraum für Bagger und sonstige Baumaschinen oder als Fläche für Materialtransport
und -lagerung.

Am östlichen Rand des Plangeltungsbereichs verläuft ein einseitig von Gehölzen
gesäumter, flacher Graben, der bei Starkregenereignissen Niederschlagswasser aus der
östlich angrenzenden Reihenhausbebauung aufnimmt. Am südlichen Ende wird das
überschüssige Niederschlagswasser über einen Steinschlucker und eine Rohrleitung in das
Gewässer II. Ordnung 18/3 Stadt abgeleitet,

4. Inhalte und Auswirkungen der Planung

4.1. Art der baulichen Nutzung

Im Plangebiet wird ein Reines Wohngebiet nach § 3 BauNVO festgesetzt.
Reine Wohngebiete dienen dem Wohnen. Gemäß § 3 Abs. 2 BauNVO sind folgende
Nutzungen zulässig:

1. Wohngebäude
2. Anlagen zur Kinderbetreuung, die den Bedürfnissen der Bewohner des Gebiets

dienen.
Von den laut § 3 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden mit der
textlichen Festsetzung Ni. 1.1 Läden und nicht störende Handwerksbetriebe, die zur
Deckung des täglichen Bedarfs für die Bewohner dienen, sowie kleine Betriebe des
Beherbergungsgewerbes als unzulässig festgesetzt und damit ausgeschlossen. Diese
Anlagen sind auf Grund der sehr begrenzten Fläche nicht realisierbar, ohne dem Ziel der
Schaffung von Wohnbaugrundstücken zuwiderzulaufen. Ein Ausschluss der vorgesehenen
Ausnahmen kann unter Anwendung von § 1 Abs. 6 Nr.1 BauNVO festgesetzt werden.

Ferienwohnungen im Sinne von § 13a BauNVO sind in Reinen Wohngebieten per se nicht
zulässig. Sie gehören zu den nicht störenden Gewerbebetrieben, die weder zu den
allgemein zulässigen noch zu den ausnahmsweise zulässigen Nutzungen in Reinen
Wohngebieten gehören.
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4.2. Maß der baulichen Nutzung

In Anwendung von § 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB wird im Bebauungsplan das Maß der baulichen
Nutzung festgesetzt, um so die beabsichtigte Nutzungsdichte zu regeln. Gemäß
§ 16 Abs.3 BauNVO sind Grundflächenzahl oder Größe der Grundflächen der baulichen
Anlagen sowie die Zahl der Vollgeschosse oder die Höhe der baulichen Anlagen
festzusetzen.

Die Grundflächenzahl wird in § 19 BauNVO definiert. Sie bestimmt, wie viele Quadratmeter
Grundfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche i.S.d. § 19 Abs. 3 BauNVO zulässig sind.
In § 19 Abs. 4 BauNVO ist definiert, wie die Grundfläche zu ermitteln ist.

Mit den Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung wird nicht nur Einfluss auf die
städtebauliche Ordnung genommen, sondern es lassen sich auch die Auswirkungen der
Planung, wie z.B. Flächenversiegelung und Oberflächenwasserversickerung quantitativ
beurteilen.

§ 17 BauNVO nennt Orientierungswerte für die Obergrenzen des Maßes der baulichen
Nutzung. Für Reine Wohngebiet wird als Obergrenze der Grundflächenzahl (GRZ) 0,4
genannt. In den rechtskräftigen Bebauungsplänen Nr. 1.2/4 und Nr. 1.3 ist für die an den
Plangeltungsbereich des aufzustellenden Bebauungsplan Nr. 15 angrenzenden
allgemeinen Wohngebieten eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 festgesetzt. Eine nach
§ 19 Abs. 4 BauNVO zulässige Überschreitung der GRZ durch die Grundflächen von
Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten sowie von Nebenanlagen im Sinne von
§ 14 BauNVO ist für den Bebauungsplan Nr. 1.2/4 ausgeschlossen, für den Bebauungsplan
Nr. 1.3 zulässig.

Die Gemeinde beabsichtigt, den Versiegelungsgrad gering zu halten und bleibt mit der
festgesetzten Grundflächenzahl von 0,3 unter dem Orientierungswert für die Obergrenze
der Grundflächenzahl für Reine Wohngebiete. Die nach § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO
zulässige Überschreitung der GRZ durch die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen
mit ihren Zufahrten sowie von Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO um bis zu 50 vom
Hundert wird nicht ausgeschlossen. Damit ist im Plangebiet unter Anrechnung der zuvor
genannten Anlagen eine maximale Grundflächenzahl von 0,45, d.h. eine 45% Versiegelung
zulässig.

Die Geschossigkeit wird auf ein Vollgeschoss beschränkt. In § 2 Abs.6 LBau0 M -V sind
Vollgeschosse folgendermaßen definiert:

Vollgeschosse sind Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m
über die Geländeoberfläche hinausragt und die über mindestens zwei Drittel ihrer
Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m haben.

Ausgebaute Dachgeschosse, deren für Aufenthaltsräume erforderliche lichte Raumhöhe
auf nicht mehr als zwei Drittel ihrer Grundfläche vorhanden ist, sind demnach keine
Vollgeschosse und im Plangebiet zulässig.

Staffelgeschosse sind entsprechend der Definition in § 2 Abs.6 LBau0 M -V Vollgeschosse
und im Plangebiet nicht zulässig.

Um ein harmonisches Einfügen in das Ortsbild zu sichern, werden außerdem eine
maximale Trauf- und Firsthöhe für die Hauptgebäude festgesetzt.

Die maximale Traufhöhe wird mit 4 m, die maximale Firsthöhe mit 9 m festgesetzt. In
Hinweis C wird definiert, dass die Traufhöhe am äußeren Schnittpunkt der Außenwand mit
der Dachhaut zu messen ist.
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4.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche

Bauweise
Für das Plangebiet wird die offene Bauweise festgesetzt. In der offenen Bauweise sind nach
§ 22 BauNVO die Gebäude mit seitlichem Grenzabstand zu errichten. Als Hausformen
kommen sowohl Einzel- als auch Doppelhäuser sowie Hausgruppen in Frage, sofern der
Bebauungsplan das nicht einschränkt.

Hausgruppen kommen auf Grund der geringen Flächengröße des Baugebiets nicht in
Betracht. Auf der Baugebietsfläche können entweder zwei Einzelhäuser oder ein
Doppelhaus errichtet werden.

überbaubare Grundstücksfläche
Überbaubare Grundstücksflächen können durch die Festsetzung von Baulinien und
Baugrenzen definiert werden. ist eine Baulinie festgesetzt, muss auf dieser gebaut werden.
Festgesetzte Baugrenzen dürfen nicht überschritten werden, aber es ist nicht zwingend
erforderlich, bis an die Baugrenze heranzubauen.
Terrassen, die an das Wohnhaus anschließen, zählen zur Hauptnutzung und sind nur
innerhalb der Baugrenzen zulässig.

Gemäß § 23 Abs. 5 BauNVO können, wenn der Bebauungsplan nichts anderes festsetzt,
auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO
zugelassen werden. Zu den Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO zählen z.B.
Geräteschuppen.
Das gleiche gilt für bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in den Abstandsflächen
zulässig sind oder zugelassen werden können. Dazu zählen u.a. auch Garagen bzw.
Carports.
Eine Festsetzung, die die Errichtung von Nebenanlagen oder Garagen bzw. Carports auf
die überbaubaren Grundstücksflächen begrenzt, wird nicht getroffen. Damit sind diese auch
außerhalb der festgesetzten Baufenster zulässig.

4.4. Örtliche Bauvorschriften

Die Gemeinde erlässt als örtliche Bauvorschrift, dass die Neigung der Hauptdachfläche
mindestens 25° betragen muss. Damit ist sichergestellt, dass sich die neuen Wohngebäude
im Plangebiet in die Umgebung einfügen.

4.5. Verkehrserschließung

Die verkehrliche Erschließung des Baugebiets erfolgt über eine kleine
Straßenverkehrsfläche im nordöstlichen Bereich des Plangeltungsbereichs, die an die
öffentlich gewidmete Straße Schwalbenring anschließt.

Entlang der nördlichen Grenze des Plangeltungsbereichs wird ein 2,50 m breiter,
öffentlicher Fuß- und Radweg festgesetzt, der an die Straßenverkehrsfläche anschließt.
Damit wird die vielfach von Spaziergängern aus dem Wohngebiet Elsterstrat genutzte
fußläufige Verbindung zwischen den Straßen Schwalbenring und Taubenbergweg
aufrechterhalten.

5. Technische Infrastruktur

Alle Medien sind in der Straße Schwalbenring vorhanden.

5.1 Trink- und Löschwasser

In der Stellungnahme von WWAV/Nordwasser GmbH vom 10.07.2023 heißt es, dass die
Trinkwasserversorgung über die vorhandene Trinkwasserleitung in der Straße
Schwalbenring abgesichert ist. In der Stellungnahme wird darauf hingewiesen, dass für die
Grundstücksanschlüsse entsprechende Anträge bei der Nordwasser GmbH zu stellen sind,
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Löschwasser kann nach Aussage von WWAV/Nordwasser GmbH über das öffentliche
Trinkwassernetz bereitgestellt werden. Der Hydrant mit einer Kapazität von 48 m3/h für 2
Stunden befindet sich südöstlich des Plangebiets im Dahlienweg.

5.2 Schmutzwasser

WWAV/Nordwasser teilen in ihrer Stellungnahme vom 10.07.2023 mit, dass die
Schmutzwasserableitung über den vorhandenen Schmutzwasserkanal in der Straße
Schwalbenring möglich ist. Entsprechende Anträge für die Grundstücksanschlüsse sind bei
der Nordwasser GmbH zu stellen.

5.3 Niederschlagswasser

Gemäß § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) soll Niederschlagswasser ortsnah
versickert, verrieselt oder direkt über eine Kanalisation ohne Vermischung mit
Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche
noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften oder wasserwirtschaftliche Belange
entgegenstehen.
Nach Erfahrungen aus den angrenzenden Baugebieten ist von einer mäßigen
Versickerungsfähigkeit des Bodens auszugehen.
WWAV/Nordwasser teilen in ihrer Stellungnahme vom 10.07.2023 mit, dass im Plangebiet
kein öffentlicher Niederschlagswasserkanal vorhanden ist. Der Graben mit Steinschlucker
und anschließendem Kanal (öffentliche Grünflächen Nr. 1 und 2) sind im Eigentum der
Gemeinde Rövershagen. Der Kanal mündet in das verrohrte Gewässer II. Ordnung (18/3
Stadt)
Die Gemeinde setzt eine Grundflächenzahl von 0,3 fest und bleibt damit unter dem
Orientierungswert der Baunutzungsverordnung (§17 BauNVO) von 0,4. Damit wird der
Versiegelungsgrad geringgehalten.
Eine dezentrale Möglichkeit, den Niederschlagswasserabfluss zu verzögern, sind
Dachbegrünungen. Begrünte Dächer bieten darüber hinaus die Möglichkeit, dass ein Teil
des Niederschlagswassers verdunstet und gar nicht abgeführt werden muss. Außerdem
bieten Gründächer Lebensraum und Nahrungsquelle für verschiedene Tier- und
Pflanzenarten.

Mit der textlichen Festsetzung Nr. 3.1 wird festgelegt, dass Dächer mit einer Dachneigung
von bis zu 50 mit extensiv begrünten Dachflächen herzustellen sind:

textliche Festsetzung
3.1 Dächer mit einer Dachneigung von bis zu 50 sind mit extensiv begrünten Dachflächen, die

einen verzögerten Niederschlagswasserabfluss bewirken, herzustellen.

5.4. Betroffenheit von Wasserkörpern

Das StALU MM hat in seiner Stellungnahme vom 19.07.2023 festgestellt, dass keine nach
WRRL2 berichtspflichtigen Oberflächengewässer vom Vorhaben direkt betroffen sind. Über
die Niederschlagswasserentwässerung und die Abwasserentsorgung ist der Radelbach
(Wasserkörper WAUN-0300) betroffen. Außerdem liegt das Vorhabengebiet im
Grundwasserkörper WP_K0_14_16. Nach WRRL gilt sowohl das Verschlechterungsverbot
als auch das Verbesserungsgebot.
Da im Plangebiet kein WRRL-pflichtiges Gewässer vorhanden ist, sind strukturelle
Wirkungen, wie z.B. durch bauliche Eingriffe in Ufer oder Gewässerentwicklungskorridore
auszuschießen.

2 Wasser -Rahmen -Richtlinie - Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000

zur Schatfung eines Ordnungsrahmens ftir Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABI. L 327 vom
22.12.2000, S. I). Geändert durch Richtlinie 2008/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom I I. März 2008.
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Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Planung kommt es zu Überbauung und
Versiegelung von bislang unversiegelten Flächen. Auf Grund der geringen Größe des
Plangebiets und der niedrigen Grundflächenzahl ist mit einer wesentlichen Einleitung bzw.
Versickerung von Niederschlagswasser nicht zu rechnen.
Mit der Festsetzung, dass Dächer mit einer Dachneigung von bis zu 5° mit extensiv
begrünten Dachflächen herzustellen sind, kann ein Teil des Niederschlagswassers
verdunsten und muss gar nicht abgeführt werden.
Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt über vorhandene Anlagen des VVWAV. Die
Verbesserung der Phosphat -Elimination der Kläranlage Rövershagen wurde durch den
Zweckverband begonnen. Die Fertigstellung ist für 2027 geplant.

Das StALU MM weist in seiner Stellungnahme vom 19.07.2023 darauf hin, dass sofern
eventuelle Bohrungen im Zuge der Baugrunderschließung niedergebracht werden, die
ausführenden Firmen gegenüber dem LUNG M -V -Geologischer Dienst- meldepflichtig
sind. Die Meldepflicht ergibt sich aus dem Geologiedaten-Gesetz (§§8-10 und 13 GeolDG
vom 19.06.2020 i.d.F. des BGBL. I, S.1387).

6. Grünordnung

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens hat gemäß § la BauGB in Verbindung mit §§ 14 und
15 BNatSchG über die Frage von Eingriff und Ausgleich von erheblichen
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie des Naturhaushaltes eine sachgerechte
Abwägung zu erfolgen.
Gemäß § 13a Abs.2 Nr.4 BauGB gelten für Bebauungspläne der Innenentwicklung, in
denen die zulässige Grundfläche weniger als 20.000 m2 beträgt, die Eingriffe, die auf Grund
der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § la Abs.3 Satz 6
BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig.

Mit dem aktuellen Planverfahren beabsichtigt die Gemeinde, rechtskräftig festgesetzte,
öffentliche Grünflächen zu überplanen. Die mit der Festsetzung der Baugebiets- und
Straßenverkehrsfläche entstehenden Eingriffe finden auf in den rechtskräftigen
Bebauungsplänen festgesetzten öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung
Spielplatz statt. Der zu erwartende Eingriff kann nicht als vor der planerischen Entscheidung
erfolgt oder zulässig angesehen werden. Der Eingriff, der mit der geplanten Bebauung und
Versiegelung bisher unversiegelter Flächen einhergeht, ist auszugleichen.

Dies bedeutet, dass die aus der Umsetzung der Planung sich ergebenden Eingriffe in Natur
und Landschaft in Hinblick auf ihre Zulässigkeit zu untersuchen sind, Maßnahmen zu ihrer
Vermeidung oder Minderung festgelegt sowie für unvermeidbare, aber zulässige Eingriffe
Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz festgesetzt werden müssen.

6.1. Eingriffs -/Ausgleichsbilanzierung

Eingriffe in Natur und Landschaft entstehen durch die Bebauung und Versiegelung bisher
teil- und unversiegelter Flächen und den Verlust von Flächen durch Umnutzung. Eine
Vermeidung der Eingriffe ist aufgrund der Zielstellung in aller Regel nicht möglich.

In der Eingriffs -/Ausgleichsbilanzierung (Lämmel Landschaftsarchitektur, siehe Anlage 1)
wird der Ist -Zustand ermittelt und jeder vom Eingriff betroffene Biotoptyp auf Grundlage der
Hinweise zur Eingriffsregelung (HzE)3 bewertet (Anlage 1, Kap. 5.1 bis 5.5).

Der multifunktionale Kompensationsbedarf, der sich daraus ergibt, liegt bei 1.622 m2 EFÄ
(Eingriffsflächenäquivalent). Der im Bebauungsplan Nr. 1.2/4 „Swager sin Grund ehemals
vorhandene Kompensationsüberschuss steht nach der 6. Änderung dieses
Bebauungsplans nicht mehr zur Verfügung. Da ein Ausgleich im Plangebiet nicht möglich
ist und auch geeignete Maßnahmen oder Flächen innerhalb des Gemeindegebiets für einen

3 Hinweise zur Eingriffsregelung Mecklenburg -Vorpommern (112E), Neufassung 2018
herausgegeben vom Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg -Vorpommern
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Ausgleich nicht zur Verfügung stehen, wird der Eingriff durch die Inanspruchnahme eines
Ökokontos ausgeglichen.

Die Abbuchung in Höhe von 1.622 m2 KFÄ erfolgt vom Ökokonto LRO-083 „Naturwald
Ostenholz bei Häschendorf". Eine entsprechende Reservierung wurde veranlasst.

Auf Grundlage von § 9 Abs. la BauGB wird festgesetzt:

5.1 Für das Kompensationserfordernis in Höhe von 1.622 m2 KEA.wird das Ökokonto LRO-083
„Naturwald Ostenholz bei Häschenclorf" in Anspruch genommen.

Für die vorhandenen Gehölze im östlichen Bereich des Plangeltungsbereichs wird ein
Erhaltungsgebot sowohl zeichnerisch als auch textlich festgesetzt. Die textliche
Festsetzung lautet:

4.1 Innerhalb der öffentlichen Grünfläche Nr. 3 sind die vorhandenen Gehölze dauerhaft zu
erhalten. Die Pflanzung von Einzelbäumen und Strauchgruppen ist zulässig.

Der Empfehlung aus der Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung, auf der Grünfläche Nr. 1 die
Pflanzung von niedrigen bis halbhohen Sträuchern zuzulassen, wird nicht gefolgt Dort
verläuft eine Gas -Hochdruckleitung, so dass eine Bepflanzung mit Sträuchern nicht
empfehlenswert ist.

Auch der in der Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung vorgeschlagenen Pflanzung von
Einzelbäumen und Strauchgruppen auf der Grünfläche Nr. 2 wird nicht gefolgt. Auf Grund
eines vorhandenen Regenwasserkanals sind starkwüchsige Gehölze in diesem Bereich
nicht erwünscht.

Innerhalb der festgesetzten Baugrenzen sind zwei nach NatSchAG M -V geschützte Bäume
vorhanden. Es handelt sich um einen kleinen Eschen -Ahorn und eine große Silber -Weide.

Die Untere Naturschutzbehörde hat darauf hingewiesen, dass für die Fällung der Bäume
eine Naturschutzgenehmigung (Antrag auf Ausnahme von § 18 NatSchAG M -V)
erforderlich ist. Auf Grund der festgesetzten Baugrenze ergibt sich ein Anspruch auf
Umsetzung des Baurechts und es ist davon auszugehen, dass beide Bäume keinen
Bestand haben werden. In der Eingriffs -/Ausgleichsbilanzierung wurde der Verlust der
Bäume entsprechend Baumschutzkompensationserlass M -V bewertet und die
vorzunehmenden Ersatzpflanzungen in folgendem Umfang ermittelt:

Baum-
Nr.

Baumart lateinischer
Name

Stammzahl Stammumfang
(cm)

Kompensationsumfang

1 Eschen -Ahorn Acer negundo 2 116 1 St.
2 Silber -Weide Salix alba 11 518 3 St.

Für die Ausgleichspflanzungen sieht die Gemeinde einen Standort auf dem westlichen Teil
des Flurstücks 7/166, Flur 1, Gemarkung Rövershagen vor. Die Fläche liegt innerhalb des
Plangeltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 8.1 Wiesengrund II und ist als
Maßnahmefläche (Entwicklung einer naturnahen Wiesen- und Weidefläche) festgesetzt.
Das Anpflanzen von 4 Bäumen ist mit der festgesetzten Maßnahme gut vereinbar.

Auf Grundlage von § 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB wird folgende Festsetzung getroffen:

4.3 Für die zu fällenden Bäume sind 4 standortgerechte, hochstämmige Laubbäume auf dem
westlichen Teil des Flurstücks 7/166, Flur 1, Gemarkung Rövershagen zu pflanzen und
dauerhaft zu erhalten. Pflanzqualität: 3 x verpflanzt mit Ballen, Mindeststammumfang 16-18
cm, gemessen in 1,00 m Höhe.

Der Antrag auf Ausnahme von § 18 NatSchAG M -V ist vor der Fällung bei der Unteren
Naturschutzbehörde zu stellen.
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6.2. Artenschutz

Mit dem geplanten Vorhaben können potenzielle Lebensräume besonders geschützter
Arten (Herpetofauna, Avifauna) betroffen sein. Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens des
Bebauungsplans wurde in einem Artenschutzfachbeitrag (Lämmel Landschaftsarchitektur,
siehe Anlage 2) untersucht, ob nach europäischem und nationalem Recht geschützte
Pflanzen- und Tierarten von dem Planvorhaben betroffen sein können. Basis der
Untersuchung war eine Potenzialanalyse.

In dem Artenschutzfachbeitrag wurde weiterhin untersucht, welche Möglichkeiten der
Minderung oder des Ausgleichs von Beeinträchtigungen es gibt, für den Fall, dass eine
Betroffenheit festgestellt wird. Es wurden dafür vorhandene Daten (LINFOS M -V,
regionalbezogene Fachliteratur) ausgewertet.

Die Ergebnisse sowie mögliche Konflikte wurden in Text, Tabellen und Karten dargestellt.
Besonders geschützte, aber ungefährdete Vogelarten wurden in Gruppen (Gebüsch-,
Höhlen-, Bodenbrüter) zusammengefasst und pauschal bewertet.

Die artenschutzrechtliche Prüfung führte zu folgenden Ergebnissen:

Amphibien
Da sich im Plangeltungsbereich und der unmittelbaren Umgebung keine Laichgewässer
befinden, kann das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG weitgehend
ausgeschlossen werden.

Reptilien
Innerhalb des Plangeltungsbereichs ist im Bestand vor allem eine geschlossene
Rasenfläche vorhanden. Da die für Reptilien -speziell für die Eidechse- erforderlichen
Strukturen wie Sonnenplätze, Ruderalfluren, Stein-, Holz- oder Laubhaufen nicht
vorhanden sind, kann ein Vorkommen dieser Art weitgehend ausgeschlossen und das
Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG weitgehend ausgeschlossen
werden.

Fledermäuse
Die im Plangebiet vorhandenen Bäume weisen keine Höhlen auf, Gebäude sind nur
außerhalb des Plangebiets zu finden. Als Nahrungsraum hat der Untersuchungsraum
aufgrund seiner geringen Größe und der im Westen angrenzenden großen Freifläche eine
sehr geringe Bedeutung. Leitstrukturen sind nicht vorhanden. Daraus folgt, dass das
Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG für Fledermäuse weitgehend
ausgeschlossen werden kann.

Das Vorkommen von geschützten Pflanzenarten, Moosen, Weichtieren, Libellen, Faltern,
Säugetieren, Fischen, Schmetterlingen, Käfern kann aufgrund der kleinen Flächen, der
Lage innerhalb der Bebauung und der vorhandenen Strukturen ausgeschlossen werden.

Brutvögel
Auf Grund fehlender Nistmöglichkeiten im Plangebiet können die nach § 44 Abs. 1 Nr. 1
und Nr. 3 BNatSchG verbotene Tötung oder Schädigung von Fortpflanzungsstätten
besonders geschützter Arten ausgeschlossen werden.

VVeißstorchhorste sind im Umkreis von 2 km nicht vorhanden.

Potenziell vorkommende baumbrütende Vogelarten können Nester auf vorhandenen
Bäumen im Untersuchungsraum errichten. Der Schutz der Fortpflanzungsstätten erlischt
aber nach dem Ende der jeweiligen Brutperiode, da die Nester in der Regel nur einmal
genutzt werden.
Eine Gefährdung der Brutstätten kann ausgeschlossen werden, wenn die gesetzlich
vorgeschriebene Baumfällzeit zwischen dem 01. Oktober und dem darauffolgenden
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28. Februar (§ 39 BNatSchG4) eingehalten wird. Ein entsprechender Hinweis wird in den
Teil B/Text des Bebauungsplans aufgenommen (Hinweis A).
Bei der Fällung von Bäumen im Untersuchungsraum, besteht keine Gefahr der Tötung
einzelner Individuen, da diese aufgrund der fehlenden Winterruhe und der verbleibenden
Gehölzbestände ausweichen können. Betriebsbedingt entsteht keine Tötungsgefahr.

Bau- und betriebsbedingte Störungen können sich durch Lärm, Aktivitäten, Licht und
ähnliches ergeben. Die Auswirkungen schätzt der Artenschutzfachbeitrag aufgrund der
geplanten Nutzung, der bebauten Umgebung und der Anpassung der Arten an menschliche
Aktivitäten als gering ein.

Bezüglich der Höhlenbrüter wurde im Artenschutzfachbeitrag festgestellt, dass das
Vorkommen zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen werden kann, da die Stämme der
Bäume noch zu dünn für Höhlen sind und bei der Begehung auch keine Höhlen beobachtet
werden konnten.

Maulwurf
Der Maulwurf ist geschützt, wird aber nicht in Anhang IV der FFL-RL (Richtlinie 92/43/EWG)
aufgeführt. Deshalb zählt er weder zu den besonders geschützten Arten
(§ 7 (2) Nr.13 BNatSchG) noch zu den streng geschützten Arten (§ 7 (2) Nr.14 BNatSchG).
Auch in den Anhängen A und B der EU-Artenschutzverordnung (Verordnung EU 709/2010
des Rates) ist er nicht gelistet.
Innerhalb des Plangebiets deuten Erdhaufen auf das Vorhandensein von Maulwürfen hin.
Um eine Tötung während der Bauphase zu vermeiden, sind Vergrämungsmaßnahmen zu
treffen. Es wird festgesetzt, dass vor Beginn der Bodenarbeiten die Fläche mehrfach durch
Baufahrzeuge zu befahren ist. Wenn durch die bauvorbereitenden Maßnahmen wie
Einrichtung der Baustelle, Lagerung von Material u. ä. der gleiche Vergrämungseffekt erzielt
wird, kann darauf verzichtet werden. (textliche Festsetzung Nr. 4.4)

7. Flächenzusammenstellung

Baugebietsfläche 1.165 m2

GRZ 0,3: 349,50 m2

Versiegelung bei zulässiger Überschreitung von 50%: 524,25 m2

Straßenverkehrsfläche, öffentlich 36 m2

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
(Fuß- und Radweg) 79 m2

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
(Rettungsfahrzeuge) 37 m2

Grünfläche 1 315 m2

Grünfläche 2 494 m2

Grünfläche 3 187 m2

gesamt 2.313 m2

4 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes

vom 08. Dezember 2022 (BGBI. I S. 2240)
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Gemeinde Rdvershagen Eingriffs -Ausgleichsbilanzierung
B 15 ,Taubenbergweg'

1 Anlass und Aufgabenstellung

Die Gemeinde Rövershagen hat die Aufstellung eines Bebauungsplanes für ein kleines Wohnge-
biet östlich des Taubenbergweges beschlossen. Geplant ist der Bau von 2 Einzelhäusern auf einer
Fläche von ca. 0,25 ha. Der Geltungsbereich befindet sich auf Teilflächen der rechtskräftigen
Bebauungspläne Nr. 1.3 Wohngebiet „Elsterstrat" und 1.2/4 Wohn-, Misch- und Sondergebiet
„Swager sin Grund".

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt. Aufgrund
der Lage innerhalb von zwei rechtskräftigen Bebauungsplänen ist aber eine Ermittlung der Ein-
griffe in Natur und Landschaft nach § 14 Bundesnaturschutzgesetz (BNAtSchG, 2009) erforder-
lich, um den Ausgleich der beiden B -Pläne zu sichern. Basis für die Ermittlung ist dabei nicht der
heutige Bestand, sondern die Festsetzungen der Bebauungspläne mit den sich daraus ergebenden
Entwicklungszielen.

2 Projektinformationen

Der B -Plan Nr. 15 weist ein reines Wohngebiet mit einer Grundflächenzahl von 0,3 aus. In diesem
sind Gebäude in offener Bauweise mit maximal einem Vollgeschoss und einer Oberkante von 9,00
m über Gelände zulässig.

Die Erschließung erfolgt über eine Straßenverkehrsfläche, die an den Schwalbenring anbindet.

Im Norden wird ein Rad- und Gehweg festgesetzt, der nicht versiegelt werden darf.

Die verbleibenden Flächen werden als öffentliche Grünflächen dargestellt.

3 Beschreibung der Eingriffe

Eingriffe in Natur und Landschaft entstehen durch den Verlust von den in den Bebauungsplänen
dargestellten Grünflächen sowie durch die Versiegelung bisher unversiegelter Flächen.

Die öffentlichen Grünflächen erzeugen auf dem Biotoptyp ,Sonstige Sport- und Freizeitanlage
keine Eingriffe in Natur und Landschaft, da gleichwertige Grünflächen entstehen.

4 Betroffenheit der Schutzgüter

Für die Ermittlung des Umfanges der Eingriffe ist die Betroffenheit der einzelnen Schutzgüter von
Bedeutung. Wenn Funktionen von besonderer Bedeutung betroffen sind, müssen diese Schutz-
güter tiefergehend untersucht werden.

Funktionen von besonderer Bedeutung (LUNG M -V, 2018):

Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften

• Alle natürlichen und naturnahen Lebensräume mit ihrer speziellen Vielfalt an Lebensge-
meinschaften

• Lebensräume im Bestand bedrohter Arten (einschl. der Räume, die bedrohte Tierarten für
Wanderungen innerhalb ihres Lebenszyklus benötigen.)

• Flächen, die sich für die Entwicklung der genannten Lebensräume besonders eignen und
die für die langfristige Sicherung der Artenvielfalt benötigt werden.

Schutzgut Landschaftsbild

• Markante geländemorphologische Ausprägungen (z. B. ausgeprägte Hangkanten)

Lömmel Landschaftsarchitektur 3
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• Naturhistorisch bzw. geologisch bedeutsame Landschaftsteile und -bestandteile (z. B. Bin-
nendünen)

• Natürliche und naturnahe Lebensräume mit ihrer spezifischen Ausprägung an Formen, Ar-
ten und Lebensgemeinschaften (z. B. Hecken)

• Gebiete mit kleinflächigem Wechsel der Nutzungsarten

• Landschaftsräume mit Raumkomponenten, die besondere Sichtbeziehungen ermöglichen

• Landschaftsräume mit überdurchschnittlicher Ruhe

Schutzgut Boden

• Bereiche ohne oder mit geringen anthropogenen Bodenveränderungen, z.B. Bereiche mit
traditionell nur gering den Boden verändernden Nutzungen (naturnahe Biotop- und Nut-
zungstypen)

• Vorkommen seltener Bodentypen

• Bereiche mit überdurchschnittlich hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit

• Vorkommen natur- und kulturgeschichtlich wertvoller Böden

Schutzgut Wasser

• Naturnahe Oberflächengewässer und Gewässersysteme (einschl. der Überschwemmungs-
gebiete) ohne oder nur mit extensiver Nutzung

• Oberflächengewässer mit überdurchschnittlicher Wasserbeschaffenheit

• Vorkommen von Grundwasser in überdurchschnittlicher Beschaffenheit und Gebiete, in de-
nen sich dieses neu bildet

• Heilquellen und Mineralbrunnen

Schutzgut Klima/Luft

• Gebiete mit geringer Schadstoffbelastung

• Luftaustauschbahnen, insbesondere zwischen unbelasteten und belasteten Bereichen

• Gebiete mit luftverbessernder Wirkung (z.B. Staubfilterung, Klimaausgleich)

Für den Untersuchungsraum kann eingeschätzt werden, dass keine Schutzgüter mit Funktions-
ausprägungen von besonderer Bedeutung betroffen sind.

Damit kann die Ermittlung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs erfolgen, dem das Indi-
katorprinzip zugrunde liegt, wonach die Biotoptypen neben der Artenausstattung auch die abio-
tischen Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Luft und das Landschaftsbild mit erfassen und berück-
sichtigen.
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5 Ermittlung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs

5.1 Vorhandene Biotoptypen und Ermittlung des Biotopwertes

Für jeden vom Eingriff betroffenen Biotoptyp ist aus der Anlage 3 der HzE (LUNG M -V, 2018) die
naturschutzfachliche Wertstufe zu entnehmen. Diese wird über die Kriterien „Regenerationsfä-
higkeit" und „Gefährdung" auf der Grundlage der Roten Liste der gefährdeten Biotoptypen
Deutschlands (6fN 2006) bestimmt. Maßgeblich ist der jeweils höchste Wert für die Einstufung.
Jeder Wertstufe ist, mit Ausnahme der Wertstufe 0, nach der folgenden Tabelle ein durchschnitt-
licher Biotopwert zugeordnet.

Wertstufe Durchschnittlicher Biotopwert

0 1 — Versiegelungsgrad*

1 1,5

2 3

3 6

4 10

*Bei Biotoptypen mit Wertstufe „0" ist kein Durchschnittswert vorgege-
ben. Er ist in Dezimalstellen nach o. a. Formel zu berechnen (1 minus
Versiegelungsgrad).

Tabelle 5-1: Ermittlung des durchschnittlichen Biotopwertes (nach (LUNG M -V,
2018)

Abbildung 5-1: Auszüge aus den B -Plänen Nr. 1.3 ,Elsterstrat' und Nr. 1.2/4 ,Swager sin Grund"

Die Biotoptypen werden auf der Grundlage der rechtskräftigen Bebauungspläne definiert. Das
bedeutet, dass der Zustand angenommen wird, der sich bei Umsetzung der Pläne entwickelt bzw.
eigestellt hätte.

In beiden Bebauungsplänen ist für den Geltungsbereich eine öffentlich Grünfläche mit der Zweck-
bestimmung „Spielplatz" dargestellt. Damit ergibt sich der Biotoptyp ,Sonstige Sport- und Frei-
zeitanlage', zu dem auch die Spielplätze gehören (siehe (LUNG M -V, 2013).
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Eingriffs -Ausgleichsbilanzierung

An der Grenze der beiden B -Pläne ist eine Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung ,Rad-
und Fußweg' dargestellt. Diese wird dem Biotoptyp ‚versiegelter Rad- und Fußweg zugeordnet.

Im Süden ragt noch eine kleiner Abschnitt der im B 1.2/4 dargestellten Fläche für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft in den Plangel-
tungsbereich hinein. Gemäß Festsetzung in Teil B Text sollte hier eine extensive Wiese angelegt
und unterhalten werden. Dazu sollte die Fläche einmal pro Jahr gemäht und das Mähgut abge-
räumt werden. Es hätte sich daher ein Frischgrünland entwickelt.

Li
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- 1 13.9.8 Sonstige Sport- und Freizeitanlage (PZS)

1

14.7.2 versiegelter Rad- und Fußweg (OVF)

\ 164/1 - - •\
". 164/6

164/7

40

Abbildung 5-2: Bestand Biotop- und Nutzungstypen auf Basis der Festsetzungen
der Bebauungspläne
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Eingriffs -Ausgleichsbilanzierung

Biotoptyp/
Erläuterung zum Bestand und zum Kompensati-
onserfordernis

IWertstufe

durchschnittlicher

IBiotopwert

___________________

ö

a
a l
mi

_ 1

9.2.1

GMF

Frischwiese 4 10,0 0,75

Als extensive Wiese gekennzeichnete Maßnahrnefläche, durch die einmalige Mahd pro Jahr
hätte sich eine Frischgrünland entwickelt
Regenerationsfähigkeit: 2; Gefährdung: 4; daher Wertstufe: 4
Aufgrund der Kompensationsfunktion wird der durchschnittliche Biotopwert von 10 ange-
setzt.

13.9.8

PZS

Sonstige Sport- und Freizeitan-
lage

0 0,7 0,75

in beiden B -Plänen dargestellte Grünflächen m't der Zweckbestimmung Spielplatz,
Regenerationsfähigkeit: 0; Gefährdung: 0; daher Wertstufe: 0
Unter Beachtung einer gewissen Versiegelung wird der Biotopwert von 0,7 angesetzt.

14.7.2

OVF

versiegelter Rad- und Fußweg 0 0,0 0,75

im B -Plan dargestellte Verkehrsfläche Fußweg, gepflastert
Regenerationsfähigkeit: 0; Gefährdung: 0; daher Wertstufe:
aufgrund der Versiegelung wird der Biotopwert von 0 angesetzt.

Tabe l le  5 -2:  B io to pe  im U nte rs uc hungs raum und  ih re  Wer t igke i t

5.2 Ermittlung des Lagefaktors

Die Lage der vom Eingriff betroffenen Biotoptypen in wertvollen, ungestörten oder vorbelasteten
Räumen wird über Zu- bzw. Abschläge des ermittelten Biotopwertes berücksichtigt (Lagefaktor).

Lage des Eingriffsvorhabens Lagefaktor

< 100 m Abstand zu vorhandenen Störquellen* 0,75

Für den Bebauungsplan ist die Lage innerhalb der vorhandenen Bebauung bedeutsam. Daher wird
von einem Lagefaktor von 0,75 ausgegangen.

5.3 Eingriffsflächenäquivalent für Biotoobeseitiguno bzw. Biotopveränderunq

Für Biotope, die durch einen Eingriff beseitigt werden oder ihre Funktion verlieren, wird das Ein-
griffsflächenäquivalent durch Multiplikation der betroffenen Fläche, dem Biotopwert (siehe Tabe l le

5 - 2 ) und dem Lagefaktor ermittelt.

Biotoptyp Fläche x Biotopwert x Lagefaktor
=

Eingriffsflächenäquivalent

9.2.1 70 m2 10 0,75 525 m2 EFÄ

13.9.8 1.223 m2 0,7 0,75 642 m2 EFÄ

14.7.2 116m2 0 0,75 0m2 EFÄ

Summe 1.167 m2 EFÄ

Tabelle 5-3: Ermittlung des Eingriffsflächenäquivalent für Biotopbeseitigung bzw. Biotopveränderung
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Eingriffe durch ...

r-- Reines Wohngebiet

Straße

Rod-/ Fußweg

... Grünfläche
1 I

• . L 163412

Schwalbenring

Eingriffe auf

9.2.1 Frischwiese (GMF)

13.9.8 Sonstige Sport- und
Freizeitanloge (HS)

14.7.2 versiegellor Rod- und
Fußweg (OVF)

Abbildung 5-3: Eingriffe in Natur und Landschaft

Eingriffs-Ausgleichsbl lanzierung

5.4 Eingriffsflächenäguivalent für Funktionsbeeinträchtigung von Biotopen

In einem zweiten Schritt werden Funktionsbeeinträchtigungen von Biotopen, hervorgerufen durch
mittelbare Wirkungen, untersucht. Diese sind bei der Ermittlung des Kompensationsbedarfes zu
berücksichtigen, wenn es sich um Biotoptypen ab einer Wertstufe 3 oder gesetzlich geschützte
Biotope handelt. Derartige Biotope sind in der Umgebung nicht vorhanden bzw. durch die Ver-
kehrstrassen abgeschirmt.

5.5 Versiegelung und Überbauuna

Zusätzlich werden die Eingriffe durch Versiegelung/ Überbauung ermittelt. Diese erfolgt durch
Multiplikation der teil -/vollversiegelten bzw. überbauten Flächen und dem Zuschlag für Teil -/Voll-
versiegelung.
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Eingriffs -Ausgleichsbilanzierung

Fläche
Zuschlag für Teil-/ Vollversie-

gelung
Eingriffsflächen -äquivalent

455 0,5 455 m2 EFÄ

Summe 455 m2 EFÄ

Tabelle 5-4: Ermittlung des Eingriffsflächenäguivalents für Versiegelung und Überbauung

5.6 Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs

Aus den Ermittlungen in den Kapiteln 5.3 bis 5.5 ergibt sich der multifunktionale Kompensations-
bedarf.

Eingriffsflächenäquivalent für Biotopbeseitigung 1.167 m2 EFÄ

Eingriffsflächenäquivalent für Funktionsbeeinträchtigung 0 m2 EFÄ

Eingriffsflächenäquivalent für Versiegelung 455 m2 EFÄ

Multifunktionaler Kompensationsbedarf 1.622 m2 EFÄ

6 Kompensation der Eingriffe

Ein Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft im Geltungsbereich des Bebauungsplanes und
der Umgebung ist nicht möglich. Der Kompensationsbedarf in Höhe von 1.622 m2 EFÄ wird vom
Ökokonto LRO-083 „Naturwald Ostenholz bei Häschendorf" abgebucht.
Ein m2 Kompensationsflächenäquivalent kostet 3,00 € zuzüglich Mehrwertsteuer. Die Kosten für
die Kompensation betragen damit 4.866,00 € zuzüglich MwSt. 924,54 €, als 5.790,54 € brutto.

7 Verlust von Bäumen

Der Verlust von Einzelbäumen ist nach dem Baumschutzkompensationserlass (MLUV 2007) zu
ermitteln.

Stammumfang Kompensationsverhältnis

> 100 cm bis 150 cm 1 : 1

> 150 cm bis 250 cm 1 : 2

> 250 cm 1 : 3

Tabelle 7-1: Kompensation geschützter Bäume

Im Baugebiet befinden sich eine Silber -Weide (Salix alba) und ein Eschen -Ahorn (Acer negundo).
Der Ahorn befindet sich innerhalb der Baugrenze, die so dass eine Fällung nicht zu vermeiden
ist. Bei der Weide ragt der Traufbereich der Krone in die Baugrenze hinein. Ein Erhalt des Baumes
ist daher schwierig, eine Fällung wahrscheinlich.

Baum-
Nr.

Baumart lateinischer Name Stamman-
zahl

Stammum-
fang [cm]

Kompensati-
onsumfang

1 Eschen -Ahorn Acer negundo 2 116 1

2 Silber -Weide Salix alba 11 518 3

Die Summe des Kompensationsbedarfes für Bäume beträgt 4 St.

Tabelle 7-2: Ermittlung des Kompensationsumfangs für Baumfällungen

Als Ersatz sind 4 standortgerechte Laubbäume der Qualität 2xv StU 16-18 cm durch die Grund-
stückseigentümer zu pflanzen.
Lämmel Landschaftsarchitektur 9



Gemeinde Rövershagen Eingriffs -Ausgleichsbilanzierung
B 15 ,Taubenbergweg'

8 Vorschläue für Festsetzungen

1. Als Ersatz für die zu fällenden Bäume sind 4 standortgerechte Laubbäume der Qualität 2xv
StU 16-18 cm durch die Grundstückseigentümer zu pflanzen.

2. Innerhalb der öffentlichen Grünflächen Nr. 2 und 3 sind vorhandene Gehölze dauerhaft zu
erhalten. Die Pflanzung von Einzelbäumen und Strauchgruppen ist zulässig.

3. Die Eingriffe in Natur und Landschaft werden durch Abbuchung von 1.622 m2 KFÄ vom Öko-
konto LRO-083 „Naturwald Ostenholz bei Häschendorf" kompensiert.

4. Die Bauflächen sind zur Vergrämung von Maulwürfen vor Beginn der Bodenarbeiten mehrfach
durch Baufahrzeuge zu befahren. Hierauf kann verzichtet werden, wenn durch die bauvor-
bereitenden Maßnahmen wie Einrichtung der Baustelle, Lagerung von Material u. Ä. der glei-
che Vergrämungseffekt erzielt wird.
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1 Einleitung

1.1 Anlass und Aufgabenstellung

Die Gemeinde Rövershagen hat den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 15 für das Wohn-
gebiet „Taubenbergweg" gefasst.

Um Probleme bei der Umsetzung der Bebauung zu vermeiden, soll im Rahmen dieses Fachbeitrages un-
tersucht werden, ob nach europäischem und nationalem Recht geschützte Pflanzen- und Tierarten von
dem Planvorhaben betroffen sein können und es Möglichkeiten der Minderung oder des Ausgleichs von
Beeinträchtigungen gibt. Basis ist eine Potenzialanalyse.

1.2 Rechtliche Grundlagen

Wichtigste Grundlage für die Prüfung des besonderen Artenschutzes sind die §§ 44-47 BNatSchG. Diese
Vorschriften sind striktes Recht. Sie unterliegen nicht der Abwägung.

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es "... verboten,

1. wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen
oder zu toten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder
zu zerstören,

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der
Fortpflanzung-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stö-
ren; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der
lokalen Population einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzung- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus
der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

4. wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der
Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.''

Eine Befreiung von den Verboten des § 44 kann auf Antrag gewährt werden, "wenn die Durchführung
der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung führen würde." Das ergibt sich aus § 67
Abs. 2 BNatSchG.

1.3 Methodisches Vorgehen

Nach nationalem und internationalem Recht werden vier Schutzkategorien unterschieden: besonders ge-
schützte Arten, streng geschützte Arten, europäische Vogelarten und FFH-Anhang-IV-Arten. Eine Verlet-
zung der Verbote des § 44(1) Nr. 1-4 BNatSchG muss für die folgenden Arten geprüft werden:

• Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der FFH-RL (Richtlinie 92/43/EWG) aufgeführt sind.
Diese sind zugleich besonders geschützt (§ 7 (2) Nr. 13 BNatSchG) und streng geschützt ((§ 7 (2)
Nr. 14 BNatSchG).

• europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 2009/147/EVVG). Die Prü-
fung wird hier nach LANA (2009) auf alle empfindlichen Arten, also Arten der Roten Liste mit den
Gefährdungskategorien 1, 2 und 3 begrenzt. Alle weiteren vorkommenden Vogelarten werden
zu Artengruppen zusammengefasst und betrachtet.

• Arten der Anhänge A und B der EU-Artenschutzverordnung (Verordnung EU 709/2010 des Rates).
Diese Arten sind ebenfalls als besonders bzw. streng geschützt eingestuft.

• Besonders und streng geschützte Tier- und Pflanzenarten der Anlage 1 der Bundesartenschutz-
verordnung, wobei die Betrachtung auf Arten der roten Listen mit den Gefährdungskategorien
1-3 begrenzt wird.

• weitere nicht geschützte raumbedeutsame Arten mit Vorkommen in Mecklenburg -Vorpommern.

Erster Schritt der Untersuchung ist eine Schichtung des zu prüfenden Artenspektrums in Anlehnung an
FROELICH & SPORBECK (2010). Untersuchungsrelevant ist demzufolge eine Art:

• wenn ein Vorkommensnachweis durch eine Untersuchung vorliegt oder

• wenn eine Art aufgrund der vorhandenen Lebensraumausstattung potenziell vorkommen kann.
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Eine Art ist nicht in die weitere Untersuchung einzubeziehen, wenn:

• sie als ausgestorben oder verschollen gilt oder die Art bei durchgeführten Untersuchungen nicht
nachgewiesen werden konnte oder

• ihr Vorkommen außerhalb des Wirkraumes des Vorhabens liegt.

In der Folge werden die Verbotstatbestände nach Paragraf 44 (1) BNatSchG für die potenziell betroffenen
Arten anhand der zu erwartenden Wirkungen des Vorhabens untersucht und Maßnahmen zur Vermei-
dung von Tatbeständen in die Betrachtung einbezogen.

Bei der Betrachtung des vorliegenden Untersuchungsgebietes sind dabei folgende Fragestellungen von
Bedeutung:

• Werden wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, übervvinterungs- und Wanderungszeiten erheb-
lich gestört? Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszu-
stand der lokalen Population einer Art verschlechtert.

• Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten der besonders geschützten Tiere bzw. Standorte der
besonders geschützten Pflanzen entnommen, beschädigt oder zerstört? Als Beseitigung im Sinne
des Gesetzes gilt eine direkte Überprägung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte bzw. wesentliche
Teile davon sowie eine durch Störungen fehlender Weiternutzung.

Gemäß Paragraph 44 (5) BNatSchG ist folgender Ausnahmetatbestand zu prüfen: "Sind in Anhang IV
Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten
betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach Paragraph 54 Abs. 1 Nr. 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß
gegen das Verbot des Abs. 1 Nr. 3 und in Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchti-
gungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Abs. 1 Nr. 1 nicht vor, soweit die ökologische
Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumli-
chen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Dazu ist aber eine hinreichende Prüfung von zumutbaren
Alternativen der Planung notwendig. Außerdem sind mögliche und in einem zumutbaren Rahmen reali-
sierbare Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen zu prüfen.

Eine Befreiung von den Verboten des Paragrafen 44 BNatSchG kann auf Antrag gewährt werden, wenn
die Durchführung zu einer unzumutbaren Belastung führen würde.

1.4 Datengrundlagen

Grundlage für den artenschutzrechtlichen Fachbeitrag ist eine grobe faunistische Potenzialab-
schätzung für das Plangebiet. Diese basiert auf aktuellen Luftbildern und topografischen Kar-
ten. Außerdem werden Daten aus frei verfügbaren Datenbanksystemen wie LINFOS einbezo-
gen. Im Februar 2023 erfolgte eine Begehung des Untersuchungsgebietes.

1.5 Untersuchungsraum/ -umfanq

Der Untersuchungsraum umfasst den Geltungsbereich des Bebauungsplanes. Die umliegenden Struktu-
ren werden in Hinblick auf gebäudebewohnende Artengruppen wie Fledermäuse und gebäudebewoh-
nende Brutvögel in die Betrachtung mit einbezogen.

2 Beschreibung des Vorhabens und seiner wesentlichen Bestandteile

2.1 Beschreibung des Vorhabens

Der B -Plan Nr. 15 weist ein reines Wohngebiet mit einer Grundflächenzahl von 0,3 aus. In diesem sind
Gebäude in offener Bauweise mit maximal einem Vollgeschoss und einer Oberkante von 9,00 m über
Gelände zulässig.

Die Erschließung erfolgt über eine Straßenverkehrsfläche, die an den Schwalbenring anbindet.

Im Norden wird ein Rad- und Gehweg festgesetzt, der nicht versiegelt werden darf.

Lümmel Landschaftsarchitektur 4
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Die verbleibenden Flächen werden als öffentliche Grünflächen dargestellt.

2.2 Relevante Projektwirkungen

Mit der Umsetzung des Planvorhabens kann es zu unterschiedlichen Wirkungen auf die vorhandenen
Lebensräume kommen. Im Folgenden werden dabei nur die artenschutzrechtlich relevanten Beeinträch-
tigungen betrachtet, die die zu beachtenden Artengruppen betreffen können. Dabei wird nach bau-,
anlage- und betriebsbedingten Wirkungen unterschieden.

Baubedingte Beeinträchtigungen

• Verlust von Fortpflanzung- und Ruhestätten besonders geschützter Arten durch die Bautätigkeit,
• Verlust von Einzelindividuen der besonders geschützten Arten während der Bauarbeiten,
• Beeinträchtigungen durch visuelle Effekte, Schallemissionen und Erschütterungen durch die Baustel-

lentechnik und Personen.

Anlagebedingte Beeinträchtigungen

• dauerhafte Flächeninanspruchnahme bisher unversiegelter Flächen durch Bebauung,
• Verlust von Fortpflanzung- und Ruhestätten besonders geschützter Arten durch die Bebauung.

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen

• Scheuchwirkungen und Vergrämung durch die Nutzung,
• Störungen durch Licht.

Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die vorher aufgeführten Beeinträchtigungen prinzipiell
nicht zu einer Erfüllung der Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG führen können. Daher erfolgt die
artenschutzrechtliche Prüfung.

3 Bestandsdarstellunq sowie Abprüfung der Verbotstatbestände

3.1 Bestand

Der Plangeltungsbereich ist eine Grünfläche.
Es dominiert Rasen. Am Ostrand befindet sich
eine kleine. Locker bepflanzte Gehölzflache.
Innerhalb der Fläche stehen eine 12 -stäm-
mige Silber -Weide und ein zweistämmiger
Eschenahorn. Nester und Höhlungen konnten
bei der Begehung im Februar nicht festge-
stellt werden.

Im Norden, Osten und Westen grenzt die Ein-
zelhausbebauung der Wohngebiete ,Elsters-
trat' und ,Swager sin Grund' mit Bebauung
und kleinen Gartenflächen an. Die Westseite
bildet der Taubenbergweg. Auf der abge-
wandten Seite befindet sich ein großflächiges
Ruderalgebüsch.

3.2 Arten nach Anhana IV der FFH-Richtlinie

Abbildung 3-1: Grünfläche des Geltungsbereiches (Blick aus Süden)

3.2.1 Amphibien

Im Plangeltungsbereich und der unmittelbaren Umgebung befinden sich keine Laichgewässer für Amphi-
bien. Ein ca. 50 m2 großes Kleingewässer befindet sich westlich des Taubenbergweges in ca. 180 m Ent-
fernung. Durch die dazwischen liegende Straße und die Ruderalfläche ist eine Einwanderung und Nut-
zung als Landlebensraum sehr unwahrscheinlich.

Das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG kann daher weitgehend ausgeschlossen
werden.

Lammel Landschaftsorchitektur 5
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3.2.2 Reptilien

Der Plangeltungsbereich ist eine weitgehend geschlossene Rasenfläche. Für Reptilien hier speziell die Ei-
dechse, erforderliche Strukturen wie Sonnenplätze, Ruderaffluren, Stein-, Holz- oder Laubhaufen sind
nicht vorhanden. Damit kann ein Vorkommen dieser Art weitgehend ausgeschlossen werden-

Das Eintreten von Verbotstatbeständen nach 5 44 BNatSchG kann für Reptilien weitgehend ausgeschlos-
sen werden.

3.2.3 Fledermäuse

Das Vorhandensein von Quartieren für Fledermäuse kann im Plangeltungsbereich ausgeschlossen wer-
den. Die beiden Bäume weisen keine Höhlen auf. Gebäude sind nur in der Umgebung vorhanden.

Als Nahrungsraum hat der Untersuchungsraum aufgrund der geringen Größe und der im Westen und
Süden angrenzenden große Freiflächen eine sehr geringe Bedeutung. Leitstrukturen sind nicht vorhan-
den.

Das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG kann für Fledermäuse weitgehend ausge-
schlossen werden.

3.2.4 Weitere Artengruppen

Das Vorkommen von geschützten Pflanzenarten, Moosen, Weichtieren, Libellen, Faltern, Säugetieren,
Fischen, Schmetterlingen, Käfern kann aufgrund der kleinen Flächen, der Lage innerhalb der Bebauung
und der vorhandenen Strukturen ausgeschlossen werden.

3.3 Europäische Vogelarten nach Art. 1 und Art. 4 Abs.2 der Vogelschutzrichtlinie

3.3.1.1 Prüfung der potenziell vorkommenden Arten

Die Potenzialanalyse erfolgt auf Basis der Verbreitungskarten im Atlas Deutscher Brutvogelarten
(GEDEON, K. et. al. , 2014) und im Zweiten Brutvogelatlas des Landes Mecklenburg -Vorpommern (Vökler,
2014). Die Angaben zu den Nistplätzen stammen aus dem Kompendium der Vögel Mitteleuropas (BAUER,
H -G. et. al., 2012) und den o. g. Atlanten.

Im Folgenden werden die potenziell vorkommenden Arten dargestellt. Dabei konnte eine Betroffenheit
gebäudebrütender Arten ausgeschlossen werden, da keine Gebäude berührt werden und der Verlust der
kleinen Offenlandfläche als Nahrungsraum bei den verbleibenden Strukturen keine Auswirkungen auf die
Fortpflanzungsstatten hat.

Die Betroffenheit bodenbrütender Vogelarten konnte ebenfalls ausgeschlossen werden, da die im Gel-
tungsbereich befindliche Rasenfläche regelmäßig gemäht und von Hunden und Katzen als Auslauf ge-
nutzt wird. Eine Nisttätigkeit ist von daher weitegehend ausgeschlossen.

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name

EG -VO 338/97 Anh. A

VS-RL Anh. I

BArtSchV Anl. 1, Sp. 3 [streng geschützt]

?
2
..

Standort Fortpflanzungsstätte

als Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs.

1 BNatSchG geschützt

i.d.R. erneute Nutzung der Fortpflan-

zungsstätte in der nächsten Brutperiode

Schutz der Fortpflanzungsstätte nach §

44 Abs. 1 8NatSchG erlischt

Arten mit geschützten Ruhestätten nach

§ 44 Abs. 1 8NatSchG (regelmäßig ge-

nutzte Rast-, Schlaf-, Mauserplatze etc.)

Aegithalos caudatus Schwanzmeise B a [ 1 ] 1

Carduelis connobina Bluthänfling V B a ,  B u [ 1 ] 1

Corduelis carduelis Stieglitz B a [ 1 ] 1

Carduelis chloris Grünfink B a [ 1 ] 1

Lc immel Landschaffsarch itektur 6
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name

EG -VO 338/97 Anh. A

_
_ C

c
<
c c

' > '

BArtSchV Anl. 1, Sp. 3 [streng geschützt]1

2
c c

Standort Fortpflanzungsstätte

als Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs.

1 BNatSchG geschützt

i.d.R. erneute Nutzung der Fortpflan-

zungsstätte in der nächsten Brutperiode

I Schutz der Fortpflanzungsstätte nach §

44 Abs. 1 BNatSchG erlischt

Arten mit geschützten Ruhestätten nach

§ 44 Abs. 1 BNatSchG (regelmäßig ge-

nutzte Rast-, Schlaf-, Mauserplatze etc.)

Erithacus rubecula Rotkehlchen Ba, Bu [1] 1

Hippolais icterina Gelbspötter 8a, Bu [1] 1

Luscinia luscinia Sprosser Ba, Bu [1] 1

_1

Luscinia megarhynchos Nachtigall Ba, Bu [1] 1

Parus caeruleus Blaumeise H [ 2 ] X 2

Parus major Kohlmeise H [ 2 ] X 2

Passer domesticus Haussperling V H [2] X 3

Passer montanus Feldsperling 3 H [ 2 ] X 2

Phylloscopus collybita Zilpzalp B a [ 1 ]
1

Phylloscopus trochilus Fitis Ba, Bu [1] 1

Serinus serinus Girlitz
r

Ba, Bu [1] 1

Sitta europaea Kleiber H [2] X 3

Sylvia atricapilla Mönchsgrasmücke B, Bu [1] 1

Sylvia borin Gartengrasmücke Ba, Bu [1] 1

Turdus merula A m s e l B a ,  B u [ 1 ] _ 1

Tabelle 3-1: Im Untersuchungsraum potenziell vorkommende Brutvogelarten und ihre Gefährdung

3.3.1.2 Streng geschützte Arten

Feld- und Haussperling fallen unter diese Rubrik. Bei der Begehung konnte eine große Gruppe Sperlinge
im Ruderalgebüsch westlich des Taubenbergweges beobachtet werden. Kleiner Gruppen flogen in die
benachbarten Gärten.

Potenzielle Nistmöglichkeiten sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden. Die beiden Bäume weisen
keine Höhlungen auf, die Stämme haben noch keine ausreichende Dicke. Weitere geeignete Strukturen
sind nicht vorhanden.

Das Eintreten des Tötungsverbotes nach $ 44 Abs. 1 Nr. 1 und des Schädigungsverbotes der Fortpflan-
zungsstätte nach Nr. 3 BNatSchG kann ausgeschlossen werden.

Weißstorchhorste sind im Umkreis von 2 km nicht vorhanden.

Die weiteren potenziell vorkommenden Arten werden in den Gilden Baumbrüter und Höhlenbrüter zu-
sammen betrachtet.

Lämmel Landschaftsarchltektur 7
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3.3.1.3 Baumbrüter

Die potenziell vorkommenden baumbrütenden Vogelar-
ten können Nester auf den Bäumen im Untersuchungs-
raum errichten.

Bei der Begehung konnten keine Nester beobachtet wer-
den

Die Arten nutzen diese Nester in der Regel nur für eine
Brutperiode, so dass der Schutz der Fortpflanzungsstätte
nach dem Ende der jeweiligen Brutperiode erlischt.

Tötungsverbot (5 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)

Bei der Fällung von Bäumen im Untersuchungsraum, be-
steht keine Gefahr der Tötung einzelner Individuen, da
diese aufgrund der fehlenden Winterruhe und der ver-
bleibenden Gehölzbestände ausweichen können.

Betriebsbedingt entsteht keine Tötungsgefahr.

Schädigungsverbot von Fortpflanzungs- oder Ruhestät-
ten (5 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)

Artenschutztachbeitrog
Potenzialanalyse

Aegithalos caudatus Schwanzmeise

Carduelis carduelis Stieglitz

Carduelis chloris Grünfink

Erithacus rubecula Rotkehlchen

Hippolais icterina Gelbspötter

Luscinia luscinia Sprosser

Luscinia megarhynchos Nachtigall

Phylloscopus collybita Zilpzalp

Phylloscopus trochilus Fitis

Serinus serinus Girl itz

Sylvia borin Gartengrasmücke

Turdus merula Amsel

Bei der Beseitigung von Bäumen im Untersuchungsraum kann es zum Eintreten des Schädigungsverbotes
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kommen, in dem Bäume mit Nestern beseitigt werden. Allerdings
erlischt der Nestschutz nach dem Ende der Brutperiode, also nach dem 31. August. Eine erneute Nutzung
findet nicht statt.

Damit besteht keine Gefährdung der Fortpflanzungsstätten, wenn die gesetzlich vorgeschriebene Fällzeit
(1.10. bis 28.2.) eingehalten wird.

Störungsverbot (5 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)

Störungen können sich bau- und betriebsbedingt durch Lärm, Aktivitäten, Licht und ähnliches ergeben.
Aufgrund der bebauten Umgebung und der Anpassung der Arten an menschliche Aktivitäten sind diese
Auswirkungen nur gering.

3.3.1.4 Höhlenbrüter

Das Vorkommen von Höhlenbrütern kann zum jetzigen
Zeitpunkt ausgeschlossen werden, da die Stämme der
Bäume noch zu dünn für Höhlen sind und bei der Bege-
hung auch keine Höhlen beobachtet werden konnten.

Das Eintreten des Tötungsverbotes nach $ 44 Abs. 1 Nr.
1 und des Schädigungsverbotes der Fortpflanzungs-
stätte nach Nr. 3 BNatSchG kann ausgeschlossen wer-
den.

Ltimmel Landschaftsarchitektur
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Artenschutzfachbeitrag
Potenzialanalyse

4 Maßnahmen zur Vermeidung und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen

Beschreibung / Festsetzungsvorschlag Zeitfenster Artengruppe/ Ziel

Fäll- und Rodungsarbeiten, der Rück- 1.0ktober bis 28. Feb- Brutvögel
schnitt von Gehölzen dürfen nur in der ruar
Zeit von 1. Oktober bis 28. Februar
durchgeführt werden.

Ein Abweichen von dieser Zeitvorgabe ist
möglich, wenn durch einen Experten das
Vorhandensein von genutzten Nestern,
Jungvögeln oder Eiern im Eingriffsbereich
mit Sicherheit ausgeschlossen werden
kann.

Lämmel Landschaftsarchitektur 9
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